
" DA. FRANZ LOSCHNAK 
BUNDESMINISTER FüR INNERES 

Zahl: 0117/704-II/5/93 

An den 

n .... 12~der Beilagen zu den Stenographischen Proto_~~n.~ 
des Nationalrates XVlll. Gesetzgebungspcriude 

Wien, am 17. Dezember 1993 

Präsidenten des Nationalrates S1f31/AB 

~C:'13 -12- 22 Parlament 
1017 Wie n f",,,,,,,., Ii 

zu 5{,16/J 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Kiss und Kollegen haben am 

12. November 1993 unter der Nr. 5616/J nach mich eine 

schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend "Flugplatz 

punitz/Burgenland" gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Ist Ihnen das Anliegen der Betreiber des Flugplatzes 

Punitz, eine Flugsicherungshilfsstelle zu errichten, 

bekannt? 

2. Ist es richtig, daß sich das Bundesamt für zivilluft

fahrt, die burgenländische Landesregierung und auch das 

Landesgendarmeriekommando für die Errichtung einer 

solchen Flugsicherungshilfsstelle ausgesprochen haben? 

3. Wie viele Planstellen wären hiefür erforderlich? 

4. Sind Sie bereit, eine Flugsicherungshilfsstelle in 

Punitz zu errichten: wenn ja, wann?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1.: 

Ja. Der Verantwortliche des UNION SPORTFLIEGER-CLUBS Punitz 

und der Fa. PUNITZ-FLUG GesmbH trat im Dezember 1992 mit dem 

Ersuchen, am Flugfeld Punitz eine Flugsicherungshilfsstelle 

5431/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



zu errichten, an den örtlich zuständigen Gendarmerieposten 

St. Michael heran. 

Zu Frage 2.: 

Das Landesgendarrneriekornrnando für das Burgenland spricht sich 

gegen die Errichtung einer solchen Flugsicherungshilfsstelle 
aus. Da das Bundesamt für Zivilluftfahrt sowie die burgen

ländische Landesregierung nicht in meinen Kompetenzbereich 

fallen, kann ich für diese Verantwortungs träger keine Aussage 
treffen. 

Zu Frage 3.: 

Es wären zumindest 2 Planstellen erforderlich. 

Zu Frage 4.: 

Nein. 
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